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Tenor

I. Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Klage zurückgenommen wurde.

II. Der Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 20. Januar 2017 wird in Nummer 4 
insoweit aufgehoben, als festgestellt wurde, dass ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG nicht 
vorliegt.

Er wird zudem in Nr. 5 und 6 aufgehoben.

Die Beklagte wird verpflichtet festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG 
hinsichtlich Afghanistans vorliegen.

III. Die Parteien tragen die Kosten des Verfahrens je zur Hälfte.

IV. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.

Der jeweilige Kostenschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe 
des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der jeweilige Kostengläubiger vorher Sicherheit in 
gleicher Höhe leistet.

Tatbestand

1
Der Kläger begehrt die Feststellung eines nationalen Abschiebungsverbots.

2
Der am … … 1988 geborene Kläger ist afghanischer Staatsangehöriger.

3
Er verließ gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und zwei minderjährigen Kindern (geb. … … 2011 und … 
… 2013) im Mai 2015 sein Herkunftsland und reiste auf dem Landweg am … … 2015 in die Bundesrepublik 
Deutschland ein. Am … … 2015 beantragte die Familie bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(Bundesamt) ihre Anerkennung als Asylberechtigte.

4
Am … … 2016 fand die Anhörung sowohl des Klägers als auch seiner Lebensgefährtin gemäß § 25 AsylG 
vor dem Bundesamt statt. Beide führten im Wesentlichen deckungsgleich zu ihrem Verfolgungsschicksal 
aus, dass die Lebensgefährtin mit ca. 15 Jahren von ihrer Großmutter an einen älteren Mann 
zwangsverheiratet worden und von diesem Mann nach einiger Zeit geflohen sei. Sie sei zunächst bei der 



Familie des Klägers aufgenommen worden. Später hätten sie heiraten wollen, der Dorfälteste sei jedoch 
wegen ihre Erstverheiratung dagegen gewesen. Sie hätten dann gemeinsam das Dorf verlassen und bei 
einer Schwester des Klägers gelebt. Dort hätten sie ein gutes Leben gehabt und zwei Kinder bekommen. 
Nach ca. sieben Jahren habe die Lebensgefährtin zufällig bei einem Hamam-Besuch ihre Großmutter 
getroffen. Die Großmutter hätte daraufhin dem ersten Ehemann von ihrem Aufenthaltsort berichtet. Dieser 
habe sie im Folgenden gesucht und bedroht. Die Mutter des Klägers hätte schließlich ihr Haus verkauft, um 
die Flucht der Familie zu finanzieren. Hinsichtlich der weiteren Angaben des Klägers und seiner 
Lebensgefährtin wird auf die Niederschriften der Anhörungen verwiesen.

5
Mit Bescheid vom 20. Januar 2017, zugestellt am 24. Januar 2017, stellte das Bundesamt fest, dass die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht vorliegen (Nr. 1 des Bescheids) und 
lehnte den Asylantrag des Klägers ab (Nr. 2 des Bescheids). Weiterhin wurde der subsidiäre Schutzstatus 
nicht zuerkannt (Nr. 3 des Bescheids) und wurden Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 
AufenthG verneint (Nr. 4 des Bescheids). Der Kläger wurde aufgefordert, die Bundesrepublik innerhalb von 
30 Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung bzw. nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens 
zu verlassen. Für den Fall der nichtfristgerechten Ausreise wurde die Abschiebung nach Afghanistan oder in 
einen anderen Staat angedroht, in den der Kläger einreisen dürfe oder der zu seiner Rückübernahme 
verpflichtet sei (Nr. 5 des Bescheids). Das Einreise und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG 
wurde auf 30 Monate befristet (Nr. 6 des Bescheids). Zur Begründung wurde insbesondere ausgeführt, dass 
der Kläger auch nach eigenen Angaben persönlich nicht bedroht worden sei. Hinsichtlich der Feststellung 
von nationalen Abschiebungsverboten sei davon auszugehen sei, dass der Kläger sein Existenzminimum 
erwirtschaften könne. Darüber hinaus stehe dem Kläger ein familiäres Netzwerk in Afghanistan zur 
Verfügung. Zu der Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots wurde ausgeführt, dass Anhaltspunkte 
für eine kürzere Fristsetzung weder vorgetragen, noch nach Erkenntnissen des Bundesamtes vorliegen 
würden.

6
Mit (bestandskräftigem) Bescheid vom gleichen Tag wurden für die Lebensgefährtin des Klägers sowie den 
beiden gemeinsamen minderjährigen Kindern Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 AufenthG festgestellt. 
Zur Begründung wurde ausgeführt, dass es einer alleinstehenden Frau nicht möglich sei, das eigene 
Existenzminimum in Afghanistan zu erwirtschaften.

7
Die Bevollmächtigte des Klägers erhob am … … 2017 beim Verwaltungsgericht München Klage und 
beantragte,

8
1. Der Bescheid der Beklagten vom 20. Januar 2017 wird in Ziffern 1 und 3 bis 6 aufgehoben.

9
2. Die Beklagte wird dazu verpflichtet, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen,

hilfsweise, dem Kläger subsidiären Schutz zu gewähren,

hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen.

10
Eine Klagebegründung nach Akteneinsicht wurde angekündigt.

11
Das Bundesamt legte die Behördenakten elektronisch vor; eine Antragstellung unterblieb.

12
Durch Beschluss der Kammer vom 13. Februar 2017 wurde der Rechtstreit gemäß § 76 Abs. 1 AsylG zur 
Entscheidung auf den Einzelrichter übertragen.

13
Mit Schreiben vom … … 2017 begründete die Bevollmächtigte die Klage insbesondere damit, dass dem 
Kläger bei einer Rückkehr nach Afghanistan ein ernsthafter Schaden drohe. Es könne nicht ausgeschlossen 
werden, dass der erste Ehemann der Lebensgefährtin des Klägers über Beziehungen zur Polizei und 



Regierung von der Rückkehr des Klägers erfahren würde. Dieser würde den Kläger aus Rache 
unmenschlicher Behandlung aussetzen und sehr wahrscheinlich sogar töten. Auch eine inländische 
Fluchtalternativen stehe dem Kläger nicht zur Verfügung. Der Kläger könne schließlich auch nicht auf 
familiäre Unterstützung zurückgreifen, da alle in Afghanistan lebenden Familienmitglieder in … wohnen 
würden. Zudem verfüge die Familie nicht mehr über nennenswertes Vermögen, da das Elternhaus verkauft 
worden sei, um die Flucht des Klägers und seiner Familie finanzieren zu können. Im Übrigen sei die 
getrennte Entscheidung über den Asylantrag des Klägers und den Antrag der Lebensgefährtin und der 
Kinder rechtswidrig. Der Kläger sei mit seiner Frau durch einen Mullah verheiratet. Die Hochzeit sei auch 
möglich gewesen, weil die Zwangsverheiratung nichtig gewesen sei. Bei der Befristungsentscheidung über 
das Einreise- und Aufenthaltsverbot sei die familiäre Situation des Klägers ebenfalls nicht berücksichtigt 
worden. Im Übrigen sei die Lebensgefährtin des Klägers erneut schwanger.

14
Das Bundesamt stellte mit bestandskräftigem Bescheid vom 9. Oktober 2017 für die am … … 2017 
geborene weitere Tochter des Klägers und seiner Lebensgefährtin ebenfalls fest, dass ein 
Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegt.

15
Mit Schreiben vom 11. Dezember 2019, bei Gericht eingegangen am 13. Dezember 2019, beschränkte die 
Bevollmächtigte die Klage darauf, die Beklagte dazu zu verpflichten, Abschiebungsverbote gemäß § 60 
Abs. 5 und 7 AufenthG festzustellen und nahm die Klage im Übrigen zurück.

16
Des Weiteren wurde auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.

17
Mit Schreiben vom 12. Dezember 2019 bat das Gericht das Bundesamt, im Hinblick auf die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes die Voraussetzungen für die Feststellung eines 
nationalen Abschiebeverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG zu prüfen und die Akten der Familienangehörigen 
des Klägers vorzulegen.

18
Das Bundesamt legt die weiteren Behördenakten vor und beantragte mit Schreiben vom 28. Januar 2020,

19
die Klage abzuweisen.

20
Zur Begründung wurde ausgeführt, dass nicht ersichtlich sei, dass der Kläger gemeinsam mit seiner 
Lebensgefährtin und seinen Kindern ausreisen würde, da für die Lebensgefährtin und die Kinder ein 
Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG festgestellt worden sei. Unter Anwendung dieser 
Rückkehrprognose müsse von einer alleinigen Rückkehr des Klägers nach Afghanistan ausgegangen 
werden. Lediglich im Rahmen der Prüfung von inlandsbezogenen Vollstreckungshindernissen sei die 
familiäre Gemeinschaft gemäß Art. 6 Abs. 1 GG im ausländerbehördlichen Vollzug zu berücksichtigen.

21
Mit weiterem gerichtlichen Schreiben vom … … 2020 wurde das Bundesamt daraufhin nochmals 
nachdrücklich auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Juli 2019 (Az.:1 C 45/18) 
hingewiesen und um ergänzende Stellungnahme gebeten. Das Bundesamt nahm daraufhin mit Schreiben 
vom … … 2020 ergänzend Stellung und führte aus, dass die Feststellung eines zielstaatsbezogenen 
Abschiebungsverbotes nicht in Betracht komme. Der Kläger habe in … noch ausreichend 
Familienangehörige. Auch unverheiratete Erwachsene lebten in der Regel im Familienverband. Die 
Beklagte sei des Weiteren nicht davon überzeugt, dass dem Kläger im Fall einer Rückkehr in den Kreis 
seiner Familienangehörigen in … Verfolgung durch den angeblichen Ehemann seiner Lebensgefährtin oder 
dessen Familien drohe.

22
Die Bevollmächtigte des Klägers erwiderte hierauf mit Schreiben vom … … 2020 und führte aus, dass der 
Kläger in Afghanistan keine männlichen Verwandten mehr habe und auch das Familienhaus nicht mehr zur 
Verfügung stehe.



23
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte und die vorgelegten und beigezogenen 
Behördenakten Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

24
Soweit die Bevollmächtigte des Klägers die Klage zurückgenommen hat, war das Verfahren einzustellen, § 
92 Abs. 3 VwGO.

25
Im Übrigen ist die Klage begründet. Der Kläger hat einen Anspruch auf Verpflichtung der Beklagten zur 
Feststellung eines nationalen Abschiebungsverbots hinsichtlich Afghanistans nach § 60 Abs. 5 AufenthG. 
Der angefochtene Bescheid des Bundesamts erweist sich daher insoweit als rechtswidrig, war in dem 
ausgesprochenen Umfang aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten festzustellen, dass die 
Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG hinsichtlich Afghanistans vorliegen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 5 Satz 1 VwGO).

26
Das Gericht konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, da die Beteiligten auf die Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung verzichtet haben, § 101 Abs. 2 VwGO.

27
Maßgeblich für die Entscheidung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung (§ 77 Abs. 1 
Satz 1 AsylG).

28
Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung 
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 
II S. 685; Europäische Menschenrechtskonvention - EMRK) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.

29
Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. Eine Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung kann sich aus einer 
allgemeinen Situation der Gewalt im Zielstaat ergeben, einem besonderen Merkmal des Ausländers oder 
einer Verbindung von beiden. Soweit - wie in Afghanistan - ein für die Verhältnisse eindeutig maßgeblich 
verantwortlicher Akteur fehlt, können in ganz außergewöhnlichen Fällen auch (schlechte) humanitäre 
Verhältnisse im Zielstaat Art. 3 EMRK verletzen, wenn die humanitären Gründe gegen die Ausweisung 
zwingend sind. Für das Vorliegen eines Abschiebungsverbots aus § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK 
aufgrund der allgemeinen Lebensverhältnisse im Zielstaat ist keine Extremgefahr wie im Rahmen der 
verfassungskonformen Anwendung von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG erforderlich (BVerwG, B.v. 8.8.2018 - 
1 B 25/18 - juris). Die einem Ausländer im Zielstaat drohenden Gefahren müssen vielmehr ein gewisses 
„Mindestmaß an Schwere“ erreichen; diese Voraussetzung kann erfüllt sein, wenn der Ausländer nach 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalls im Zielstaat der Abschiebung seinen existentiellen 
Lebensunterhalt nicht sichern, kein Obdach finden oder keinen Zugang zu einer medizinischen 
Basisbehandlung erhalten kann. Auch im Rahmen von § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK ist der 
Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit zugrunde zu legen; erforderlich aber auch ausreichend ist 
daher die tatsächliche Gefahr („real risk“) einer unmenschlichen Behandlung. Dies bedeutet auch, dass ein 
gewisser Grad an Mutmaßung dem präventiven Schutzzweck des Art. 3 EMRK immanent sein muss und es 
hier daher nicht um den eindeutigen, über alle Zweifel erhabenen Beweis gehen kann, dass der Betroffene 
im Falle seiner Rückkehr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt wäre (BayVGH, U.v. 
8.11.2018 - 13a B 17.31918, juris Rn. 17 ff. m.w.N.; VGH BW, U.v. 12.12.2018 - A 11 S 1923/17 - juris Rn. 
104 ff. m.w.N.).

30
Im Rahmen der dementsprechend vorzunehmenden Gefahrenprognose ist entsprechend der 
obergerichtlichen aktuellen Rechtsprechung vorliegend nicht nur auf den Kläger, sondern den 
Familienverband abzustellen.

31



Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 4. Juli 2019 (1 C 45/18 - juris) entschieden, dass 
für die Prognose, welche Gefahren dem einzelnen Ausländer bei Rückkehr in das Herkunftsland drohen, die 
Situation einer gemeinsamen Rückkehr im Familienverband zugrunde zu legen ist. Für die 
Gefahrenprognose sei von einer möglichst realitätsnahen Beurteilung der - wenngleich notwendig 
hypothetischen - Rückkehrsituation und damit bei tatsächlicher Lebensgemeinschaft der Kernfamilie in 
Deutschland im Regelfall davon auszugehen, dass diese entweder insgesamt nicht oder nur gemeinsam im 
Familienverband zurückkehre. Dies gelte - in Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung - grundsätzlich 
auch dann, wenn einzelnen Mitgliedern der Kernfamilie bereits ein Schutzstatus zuerkannt oder für sie 
nationaler Abschiebungsschutz festgestellt worden sei (a.a.O., Rn. 19 ff.).

32
Trotz zweimaligen expliziten Hinweises durch das Gericht hat sich das Bundesamt in seinen 
Stellungnahmen in keiner Weise mit dieser obergerichtlichen Rechtsprechung auseinandergesetzt, 
geschweige denn seiner Entscheidung zu Grunde gelegt.

33
Unter Berücksichtigung der obergerichtlichen Rechtsprechung ist im vorliegenden Fall von einer Rückkehr 
des Klägers gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und den drei minderjährigen Kindern mit aktuell neun, 
sieben und drei Jahren auszugehen.

34
Anhaltspunkte dafür, dass im vorliegenden Fall ausnahmsweise eine getrennte Betrachtung der 
Familienmitglieder gerechtfertigt wäre (vgl. insoweit BayVGH, U.v. 8.11.2018 - 13a B 31960 - juris) liegen 
nicht vor, so dass die Beurteilung, ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche getrennte 
Betrachtung überhaupt möglich erscheint (vgl. BVerwG (zu BayVGH, B.v. 8.11.2018), B.v. 15.8.2019 - 1 B 
33/19 - juris; BVerwG, U.v.4.7.2019 - 4 C 45/18 - juris Rn. 23) offengelassen werden kann. Vielmehr hat der 
Kläger - von der Beklagten auch nicht angezweifelt - bereits seit vielen Jahren in Afghanistan mit seiner 
Lebensgefährtin und seinen minderjährigen Kindern zusammengelebt und die Flucht mit diesen gemeinsam 
angetreten. Auch im Folgenden lebte die Familie den Familienverband in der Bundesrepublik Deutschland 
weiter und bekam auch ein weiteres Kind.

35
Für einen solchen Familienverband ist nach der ständigen Rechtsprechung des bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs ist davon auszugehen, dass die herrschenden Rahmenbedingungen in 
Afghanistan im allgemeinen eine solche Gefahrenlage darstellen, die zu einer unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK führt und in der Folge ein Abschiebungsverbote 
nach § 60 Abs. 5 AufenthG besteht. In der Gesamtschau könne nicht davon ausgegangen werden, dass 
einer Familie mit Kindern unter den in Afghanistan bestehenden Rahmenbedingungen, vor allem mit häufig 
nur sehr eingeschränktem Zugang für Rückkehrer zu Arbeit, Wasser und Gesundheitsversorgung, die 
Schaffung einer menschenwürdigen Lebensgrundlage im Allgemeinen möglich ist. Vielmehr liege bei den 
geschilderten Verhältnissen ein außergewöhnlicher Fall vor, in dem die humanitären Gründe gegen die 
Abschiebung „zwingend“ sei. Für Familien bestehe nach wie vor die ernsthafte Gefahr, dass sie keine 
adäquate Lebensgrundlage finden würden und keine Unterkunft sowie Zugang zu sanitären Einrichtungen 
hätten. Es stehe zu erwarten, dass ihnen die zur Befriedigung ihrer elementaren Bedürfnisse erforderlichen 
finanziellen Mittel fehlen würden. Ohne Hilfe würden sie sich weder ernähren können noch wären die 
einfachsten hygienischen Voraussetzungen gewährleistet. Da auch keine Aussicht auf Verbesserung der 
Lage besteht, sei davon auszugehen, dass eine Familie mit minderjährigen Kindern nach wie vor Gefahr 
liefe, einer erniedrigenden Behandlung ausgesetzt zu sein, die einen Mangel an Respekt für ihre Würde 
offenbart (vgl. BayVGH, U.v. 21.11.2018 - 13a B 18.30632 - juris Rn. 39 m.w.N; zuletzt B.v.3.2.2020 - 13a 
ZB 19.33975 - juris Rn. 5 m.w.N.).

36
Das Gericht folgt auch unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnismittel - bereits unabhängig von der 
derzeit sich auch in Afghanistan ausbreitenden Corona-Pandemie - dieser Beurteilung durch die 
obergerichtlichen Rechtsprechung.

37
Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass im vorliegenden Fall eine besondere Situation gegeben 
ist, die ausnahmsweise dennoch eine Rückkehr des Familienverbandes als zumutbar erscheinen lässt. Das 



Bundesamt geht insoweit bereits von einem falschen Sachverhalt aus, als es darauf hinweist, dass in 
Afghanistan für den Kläger ein aufnahmefähiger Familienverband mit gesichertem Wohnraum zur 
Verfügung stehe. Vielmehr hat der Kläger von Anfang an betont, dass das Familienhaus für die 
Finanzierung der Flucht der Familie verkauft wurde und die Wohnsituation seiner Mutter nicht gesichert ist. 
Weder die Aufnahme des Klägers, geschweige denn die Aufnahme des Klägers gemeinsam mit seiner 
Lebensgefährtin und seinen drei kleinen Kindern erscheint daher gesichert. Darüber hinaus ist die bloße 
Existenz einer Großfamilie in Afghanistan - unabhängig von der Frage der tatsächlichen Existenz im 
vorliegenden Fall - für sich genommen noch nicht ausreichend, um eine Ausnahme von der sogenannten 
Familienrechtsprechung zu begründen (vgl. BayVGH, B.v. 28.1.2020 - 13a ZB 18.30859 - juris Rn. 8).

38
Der Kläger hat daher ebenso wie seine Lebensgefährtin und seine minderjährigen Kinder Anspruch auf die 
Feststellung, dass hinsichtlich Afghanistans ein Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegt.

39
Eine Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 AufenthG einschließlich des § 
60 Abs. 7 AufenthG in verfassungskonformer Anwendung war nicht mehr veranlasst, da es sich bei dem 
Anspruch auf Feststellung eines nationalen Abschiebungsverbots um einen einheitlichen, in sich nicht 
weiter teilbaren Streitgegenstand handelt (vgl. BayVGH, B.v. 4.8.2014 - 13a ZB 14.30173 - juris Rn. 3).

40
Infolge der Zuerkennung des nationalen Abschiebeverbots waren die diesem Ausspruch 
entgegenstehenden bzw. dadurch hinfälligen Nrn. 4, 5 und 6 des streitgegenständlichen Bescheids insoweit 
aufzuheben (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

41
Ergänzend weist das Gericht jedoch darauf hin, dass die Beschränkung des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots in Nr. 6 des streitgegenständlichen Bescheids ohne jede Berücksichtigung der - 
entsprechend der Entscheidungen des Bundesamtes - im Folgenden getrennten Familie zusätzlich bereits 
aus diesem Grund keinen Bestand haben kann (vgl. insoweit BayVGH, U.v.8.11.2018 - 13a B 17.3190 - 
juris Rn. 66 ff.).

42
Die Kostenentscheidung beruht hinsichtlich des zurückgenommenen Teils der Klage auf § 155 Abs. 2 
VwGO, im Übrigen auf § 154 Abs. 1 VwGO und berücksichtigt die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zur Kostenteilung in Asylverfahren (vgl. z.B. Beschluss vom 29.6.2009 - 10 B 
60/08 - juris). Das Verfahren ist gemäß § 83b AsylG gerichtskostenfrei.

43
Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.


